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Diese Bedingungen sowie die nachfolgend genannten Re-
gelungen finden Anwendung, wenn der Kunde Zahlungs-
dienste der Bank in Anspruch nimmt. Für das Rechtsverhält-
nis zwischen Kunde und Bank gelten diese Bedingungen, 
die Produktverträge (z. B. Kontoeröffnung), die Sonderbe-
dingungen für einzelne Zahlungsdienste sowie ergänzend 
die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die jeweiligen Be-
dingungen gelten unabhängig davon, ob der Kunde mit der 
Bank einen Zahlungsdiensterahmenvertrag abgeschlossen 
hat oder einen Zahlungsvorgang im Wege eines Einzelzah-
lungsvertrages beauftragt.

Die Produktverträge und die jeweils geltenden Sonderbe-
dingungen regeln, welche Zahlungsdienste der Kunde in 
Anspruch nehmen kann. Verfügt er nicht über ein Zahlungs-
konto, so kann er gleichwohl einzelne Zahlungsdienstlei-
stungen in Anspruch nehmen. In diesen Fällen kommt ein 
Einzelzahlungsvertrag mit dem Kunden zustande.
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A. Zahlungsdiensterahmenverträge und Einzelzahlungsverträge

Diese Regelungen gelten für alle Zahlungsdienste, die der 
Kunde in Anspruch nimmt.

I. Grundsätzliche Regelungen

1. Information über die Ausführung von Zahlungsvor-
gängen und bei Vertragsabschluss
Die Bank ist nicht verpflichtet, gesetzliche Angabe- und In-
formationspflichten gemäß § 312 e Abs. 1 Nr. 1–3 und Abs. 
2 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) sowie gemäß § 675 
d BGB i. V. m. Artikel 248 §§ 1 bis 6, 8 und 9, 11–13 sowie  
15 und 16 des Einführungsgesetzes zum BGB (EGBGB) ge-
genüber Kunden zu erfüllen, die keine Verbraucher sind, und 
wenn gesetzlich keine zwingende Verpflichtung zur Erfüllung 
der Angabepflicht gegenüber anderen Personen als Verbrau-
chern besteht. Davon unberührt bleibt die Pflicht der Bank, 
im Rahmen der Geschäftsbesorgung für den Kunden die 
Rechnungslegungs- und Auskunftspflichten zu erfüllen.

Die in Art. 248 § 9 Nr. 1 EGBGB geforderte Unterrichtung 
entfällt, da die Bank die Informationspflicht nach Art. 248 § 4 
EGBGB abbedungen hat. 

Abweichend von den Regelungen in Art. 248 §§ 3, 7 und 8 
des EGBGB erteilt die Bank die Informationen über die Aus-
führung von Zahlungsvorgängen und den Empfang von Zah-
lungen mit dem Kontoauszug. Die Bank vereinbart mit dem 
Kunden die Form und die Art der Übermittlung von Konto-
auszügen. Ist keine Vereinbarung getroffen, wird die Bank 
dem Kunden mindestens einmal im Monat einen Kontoaus-
zug übersenden. 

Für Einzelzahlungsverträge erteilt die Bank die Information 
im Regelfall im Rahmen einer individuellen Abrechnung. 

Erteilt die Bank auf Verlangen des Kunden Informationen, zu 
denen sie nach den vorgenannten Regeln nicht oder nicht in 
dieser Form oder nicht zu dieser Zeit verpflichtet ist, so kann 
sie hierfür ein Entgelt erheben.
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2. Entgelte bei Kündigung des Kunden
Im Falle einer Kündigung werden bereits geleistete Entgel-
te nicht anteilig erstattet (§ 675 h Abs. 3 BGB). Die bis zum 
Kündigungszeitpunkt vereinbarten Entgelte hat der Kunde zu 
zahlen.

3. Kündigungsrecht der Bank
Soweit in einzelnen Verträgen oder Bedingungen besonde-
re Kündigungsregelungen enthalten sind, bleiben diese von 
der folgenden Regelung unberührt.
  
Für Zahlungsdiensterahmenverträge, die keine Kündigungs-
regelung enthalten (z. B. Kontokorrentkonto), gilt Nummer 
19 Abs. 1 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen in fol-
gender Fassung:
Die Bank kann die gesamte Geschäftsverbindung oder ein-
zelne Geschäftsbeziehungen, für die weder eine Laufzeit 
noch eine abweichende Kündigungsregelung vereinbart 
ist, jederzeit unter Einhaltung einer angemessenen Kündi-
gungsfrist kündigen (Vereinbarung gemäß §§ 675 e, 675 h  
BGB). Bei der Bemessung der Kündigungsfrist wird die 
Bank auf die berechtigten Belange des Kunden Rücksicht 
nehmen. 

Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt un-
berührt.

4. Abruf von Geschäftsbedingungen
Diese Bedingungen sowie weitere für Zahlungsdienste 
geltende Sonderbedingungen sind abrufbar auf der Web-
seite der Bank unter www.commerzbank.de/vertragsbedin-
gungen_firmenkunden.

Der Wortlaut der einzelnen Regelungen kann zudem in den 
Geschäftsräumen der Bank eingesehen werden und wird 
auf Wunsch in Papierform ausgehändigt oder zugesandt. 
Der Kunde kann auch später noch die Übersendung der Ge-
schäftsbedingungen an sich verlangen.

Für die Zusendung kann die Bank ein Entgelt erheben, des-
sen Höhe separat vereinbart wird. Stellt die Bank dem Kun-
den auf Wunsch die Bedingungen in anderer Form zur Ver-
fügung, so kann sie hierfür ein Entgelt erheben, das separat 
vereinbart wird.

5. Änderungen von Zahlungsdiensterahmenverträgen 
und von Geschäftsbedingungen (z. B. Geschäftsbedin-
gungen, Sonderbedingungen)

Abweichend von § 675 g BGB sowie der Regelung in Num-
mer 1 Abs. 2 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen gilt 
folgende Vereinbarung:
Änderungen von Zahlungsdiensterahmenverträgen, der All-
gemeinen Geschäftsbedingungen, dieser Bedingungen so-
wie der für Zahlungsdienste geltenden Sonderbedingungen 
werden dem Kunden von der Bank in Textform bekannt 
gegeben. Hat der Kunde einen elektronischen Kommuni-
kationsweg vereinbart, können die Änderungen auch auf 
diesem Weg übermittelt werden. Sie gelten als genehmigt, 
wenn der Kunde nicht schriftlich oder auf dem vereinbar-
ten elektronischen Weg innerhalb von sechs Wochen nach 
Bekanntgabe der Änderungen Widerspruch gegenüber der 
Bank erhebt. Bei schriftlicher Widerspruchserhebung ge-
nügt Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-Frist. Auf 
diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem 
Angebot besonders hinweisen.

6. Wertstellung und Verfügbarkeit von Geldbeträgen in 
anderer Währung als Euro
a.  Verfügbarkeit ohne Zahlungskonto  

Hat der Kunde kein Zahlungskonto bei der Bank, so ist die 
Bank abweichend von § 675 t Abs.1 Satz 3 BGB nicht ver-
pflichtet, einen in anderer Währung als Euro für den Kun-
den bei der Bank eingehenden Betrag unverzüglich nach 
Eingang bei der Bank verfügbar zu machen. Der Betrag 
wird dem Kunden jedoch zeitnah im ordnungsgemäßen 
Geschäftsverkehr zur Verfügung gestellt.

b.  Bareinzahlungen in einer anderen Währung als Euro  
Führt die Bank für den Kunden in der Bundesrepublik 
Deutschland ein Konto in einer anderen Währung als 
Euro (Währungskonto), so sind Bareinzahlungen auf die-
ses Konto in dieser Währung oder einer anderen Wäh-
rung nicht möglich.

Soweit der Kunde einen Bargeldbetrag in einer anderen 
Währung als Euro dem Währungskonto gutgeschrieben 
haben möchte, ist es erforderlich, dass die Bank die Sor-
ten vom Kunden ankauft und einen den angekauften Sorten 
entsprechenden Gegenwert in Euro diesem Zahlungskonto 
nach erneutem Währungstausch in der Währung des Zah-
lungskontos gutschreibt. Diese Transaktion wird entspre-
chend der Regelung in Ziffer 11 der Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen der Bank abgewickelt.

In diesem Fall gelten die in § 675 t Abs. 2 BGB bestimmten 
Fristen nicht, d. h., weder Gutschrift noch Wertstellung des 
Gegenwerts müssen unverzüglich nach Entgegennahme der 
Sorten erfolgen.
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II. Entgelte
 
1. Entgeltregelung in den Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen
Für die Berechnung von Zinsen, Entgelten und Auslagen 
gilt Nummer 12 Abs. 2–6 der Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen, soweit diese nicht gesondert mit dem Kunden ver-
einbart wurden. 

Abweichend von Ziffer 12 Abs. 5 der Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen wird Folgendes geregelt:
Änderungen von Entgelten für solche Zahlungsdienste, 
die vom Kunden im Rahmen der Geschäftsverbindung ty-
pischerweise dauerhaft in Anspruch genommen werden, 
werden dem Kunden spätestens sechs Wochen vor dem 
vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Text-
form angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen 
der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommuni-
kationsweg vereinbart (z. B. das Online Banking), können 
die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. 
Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine 
Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Änderung, spätestens aber sechs Wo-
chen nach Erhalt der Änderungsmitteilung angezeigt hat. 
Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem 
Angebot besonders hinweisen.

2. Entgelt für Nebenpflichten
Die Beschränkungen des § 675 f Abs. 4 Satz 2 BGB gelten 
nicht. Die Bank darf für die Erfüllung von Nebenpflichten 
ein Entgelt erheben.

3. Entgeltabzug vom Gutschriftsbetrag
Die Bank ist berechtigt, das mit dem Kunden vereinbarte 
Entgelt für die Gutschrift eingehender Zahlungen vom ein-
gegangenen Zahlungsbetrag abzuziehen und nur den ent-
sprechend gekürzten Betrag gutzuschreiben.

4. Entgeltpflichtiger
a.  Grundregel  

Bei Zahlungsvorgängen tragen Zahlungsempfänger und 
Zahler jeweils die von ihrem Zahlungsdienstleister erho-
benen Entgelte. Für diese Fälle muss im internationalen 
Zahlungsverkehr die Weisung „SHARE“ erteilt werden.
Der Zahler kann auch die Weisung erteilen, alle Entgelte 
selbst zu zahlen. Er muss dann als Entgeltweisung „OUR“ 
geben. Erteilt der Zahler die Entgeltweisung „BEN“, wo-
nach der Zahlungsempfänger alle Entgelte tragen soll, 
wird die Bank die Entgeltweisung in „SHARE“ umwan-

deln. Der Zahler trägt auch in diesem Fall die bei der 
Bank anfallenden Entgelte. Der Zahlbetrag wird unge-
kürzt an den Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfän-
gers weitergeleitet.

b.  Sonderregel für Zahlungsaufträge innerhalb 
Deutsch lands und in andere Staaten des Europä-
ischen Wirtschaftsraums (EWR) in Währungen 
eines Staates außerhalb des EWR sowie bei Zah-
lungsaufträgen, bei denen der Zahlungsdienstleister 
des Zahlungsempfängers oder der des Zahlers au-
ßerhalb des EWR (Drittstaaten) belegen ist  
Die Regeln für Entgelte in § 675 q BGB gelten nicht. Die 
am Zahlungsvorgang beteiligten Kreditinstitute sind be-
rechtigt, die jeweils bei ihnen anfallenden Entgelte vom 
Zahlungsbetrag abzuziehen. Der Zahler kann folgende 
Entgeltweisungen erteilen:

5. Wechselkurse
Bei Kundengeschäften in fremder Währung (z. B. Zahlungs-
eingänge und Zahlungsausgänge) legt die Bank für den An- 
und Verkauf von Devisen, soweit nichts anderes vereinbart 
ist, als Referenzwechselkurs den um 13.00 Uhr (MEZ) eines 
jeden Handelstages (Abrechnungstermin) ermittelten und in 
ihren Internet-Seiten veröffentlichten Geld- bzw. Briefkurs
zugrunde (www.commerzbank.de, dort unter der Rubrik 
Marktdaten/Kursinformationen/Devisenkurse).

Den An- und Verkauf von Devisen, dessen Ausführung der 
Bank im Rahmen des ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs bis 
zum Abrechnungstermin nicht mehr möglich ist, rechnet die 
Bank zu dem jeweiligen Kurs des nächsten Abrechnungs-
termins ab. Der Geld- bzw. Briefkurs wird unter Berück-
sichtigung der zum Abrechnungstermin im internationalen 
Devisenmarkt für die jeweilige Währung gehandelten Kurse 
ermittelt. 

Bei Zahlungsvorgängen in fremder Währung aus dem Ein-
satz einer Karte erfolgt, soweit nicht anders vereinbart, die 
Abrechnung zum Devisengeldkurs. Als Devisengeldkurs gilt 
der von der Bank bankarbeitstäglich um 13.00 Uhr unter 

Weisung Erläuterung

OUR Überweisender trägt alle Entgelte

SHARE Überweisender trägt Entgelte bei seiner Bank und

Begünstigter trägt die übrigen Entgelte

BEN Begünstigter trägt alle Entgelte

Firmenkundenbedingungen für Zahlungsdienste
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Bezugnahme auf den internationalen Devisenmarkt festge-
stellte Kurs.

Erteilt der Kunde einen Überweisungsauftrag in einer ande-
ren Währung als der Kontowährung, wird das Konto gleich-
wohl in der Kontowährung belastet. Die Bestimmung des 
Wechselkurses erfolgt nach den obigen Regeln.

Eine Änderung des in der Umrechnungsregelung genann-
ten Referenzwechselkurses wird unmittelbar und ohne vor-
herige Benachrichtigung des Kunden wirksam.

III.  Geschäftstag, Annahmezeiten und Ausführungs-
fristen

1. Geschäftstag
Geschäftstag ist jeder Tag, an dem die an der Ausführung 
eines Zahlungsvorganges beteiligten Zahlungsdienstleister 
den für die Ausführung von Zahlungsvorgängen erforder-
lichen Geschäftsbetrieb unterhalten. Die Bank unterhält den 
für die Ausführung von Zahlungen erforderlichen Geschäfts-
betrieb an allen Werktagen mit folgenden Ausnahmen:

•	Sonnabende,

•	24. und 31. Dezember,

•	 alle gesetzlichen Feiertage, auch wenn diese auf einen 
Werktag fallen,

•	 Werktage, an denen die kontoführende Stelle der Bank 
wegen örtlicher Besonderheiten (z. B. Karneval, Betriebs-
versammlung oder andere Gründe) geschlossen hat und 
die Schließung im Außenbereich der Geschäftsstelle 
rechtzeitig vorher bekannt gemacht wurden.

2.  Zugang von Zahlungsaufträgen; Zahlungsverkehrs-
Services (ZV-Services), Cut-off-Zeiten

Der Zugang von Zahlungsaufträgen in papierhafter Form 
oder von Zahlungsaufträgen auf Datenträgern mit Begleit-
zettel oder nur von Begleitzetteln erfolgt durch den Eingang 
des Auftrags bei dem jeweiligen „Zahlungsverkehrs-Ser-
vices“ der Bank, welches dem Kunden gesondert bekannt 
gegeben wurde. Fällt der Zeitpunkt des Eingangs nicht auf 
einen Geschäftstag der Bank, so gilt der Zahlungsauftrag 
erst am darauf folgenden Geschäftstag als zugegangen.

Soweit in diesen Bedingungen oder anderen Zahlungs-
verkehrsbedingungen der Bank die „kontoführende Stelle 
der Bank“ genannt ist, wird diese für Firmenkunden durch 
das dem Kunden benannte „Zahlungsverkehrs-Services“ 
als empfangsberechtigte Stelle ersetzt. Reicht der Kunde 

gleichwohl Aufträge in einer Filiale der Bank ein, kann dies 
zu Verzögerungen führen.

Gehen beleghafte Zahlungsaufträge, Zahlungsaufträge mit 
Begleitzettel oder nur Begleitzettel außerhalb der üblichen 
Geschäftszeit beim für den Kunden zuständigen „Zahlungs-
verkehrs-Services“ der Bank ein, so gelten im Hinblick auf 
die Bestimmung der Ausführungsfrist diese Nachrichten 
erst am darauf folgenden Geschäftstag als zugegangen.

Die mit dem Kunden vereinbarten oder die ihm mitgeteil-
ten „Cut-off-Zeiten“ für beleghafte und beleglose Zahlungs-
aufträge bleiben unverändert. Sie sollen sicherstellen, dass 
die Bank den Zahlungsauftrag noch am selben Tag in ihrem 
Haus ausführen kann oder dass die Bank bei Eiltzahlungen 
in der Lage ist, die Zahlung auf den banküblichen Wegen für 
Eiltzahlungen an den Zahlungsdienstleister des Zahlungs-
empfängers weiterzuleiten.

Werden Zahlungsaufträge nach diesen „Cut-off-Zeiten“ ein-
gereicht, so ist die Bank gleichwohl berechtigt, diese Zah-
lungsaufträge noch gleichtägig in ihrem Haus auszuführen. 
Dies gilt nicht, wenn der Kunde ein Ausführungsdatum an-
gegeben hat. Dann wird der Zahlungsauftrag erst an diesem
Tag gebucht.

3. Ausführungsfristen
a.  Grundregel  

Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Betrag 
des Zahlungsauftrages spätestens beim Zahlungsdienst-
leister des Zahlungsempfängers wie folgt eingeht: 

b.  Sonderregel für Zahlungsaufträge innerhalb Deutsch

Zahlungsaufträge in Euro

Belegloser Zahlungsauftrag max. 3 Geschäftstage.

Ab 1. Januar 2012 

max. ein Geschäftstag

Beleghafter Zahlungsauftrag max. 4 Geschäftstage.

Ab 1. Januar 2012 

max. zwei Geschäftstage

Zahlungsaufträge in anderen EWR-Währungen

Belegloser Zahlungsauftrag max. 4 Geschäftstage

Beleghafter Zahlungsauftrag max. 4 Geschäftstage

Firmenkundenbedingungen für Zahlungsdienste
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lands und in andere Staaten des Europäischen Wirt-
schaftsraums (EWR) in Währungen eines Staates au-
ßerhalb des EWR sowie bei Zahlungsaufträgen, bei de-
nen der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers 
oder der des Zahlers außerhalb des EWR (Drittstaaten) 
belegen ist

Die in § 675 s BGB genannten Ausführungsfristen gelten 
nicht. Zahlungsaufträge werden baldmöglichst bewirkt.

IV. Sonderregel für Zahlungsaufträge innerhalb 
Deutschlands und in andere Staaten des Europä-
ischen Wirtschaftsraums (EWR) in Währungen 
eines Staates außerhalb des EWR sowie bei Zah-
lungsaufträgen, bei denen der Zahlungsdienstlei-
ster des Zahlungsempfängers oder der des Zahlers 
außerhalb des EWR (Drittstaaten) belegen ist

Für Zahlungsvorgänge,

•	 die nicht in Euro oder einer anderen EWR-Währung be-
auftragt sind und/oder

•	 bei denen einer der Zahlungsdienstleister des Empfän-
gers oder der des Zahlers außerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums belegen ist, 

finden folgende gesetzliche Regelungen keine Anwendung:

•	 Bei der Sperrung von Zahlungsauthentifizierungsinstru-
menten entfällt die vorherige Sperrmitteilung (§ 675 k 
BGB).

•	 Der Zahlungsdienstleister ist nicht verpflichtet, einen 
Zahlungsauftrag auszuführen. Die Gründe für die Ableh-
nung muss er dem Kunden nicht benennen (§ 675 o Abs. 
1 und 2 BGB).

•	 Die Bank ist berechtigt, für jeden Widerruf eines Zah-
lungsauftrages ein Entgelt zu erheben.

•	 Für Zahlungsvorgänge in Euro oder einer anderen EWR-
Währung gelten die Vorschriften zur Verfügbarmachung 
und zum Wertstellungstag (§ 675 t BGB Abs. 1 Satz 1 und 
2 und Abs. 3).

V. Finanzielle Nutzungsgrenze

Der Kunde darf Zahlungsvorgänge nur im Rahmen des Kon-
toguthabens oder eines vorher für das Konto eingeräumten 
Kredits beauftragen. Auch wenn der Kunde diese Nutzungs-
grenze bei seinen Zahlungsaufträgen nicht einhält, ist die 
Bank berechtigt, den Ersatz der Aufwendungen zu verlan-

gen, die aus der Ausführung des Zahlungsauftrages ent-
stehen. Wird durch die Buchung des Betrages aus einem 
Zahlungsvorgang und/oder der Entgelte im Konto der einge-
räumte Kreditbetrag überschritten oder führt die Buchung 
zu einem Debitsaldo, ohne dass ein Kredit eingeräumt wur-
de, so hat die Ausführung der Zahlungsvorgänge weder die 
Einräumung eines Kredits noch die Erhöhung eines zuvor 
eingeräumten Kredits zur Folge. Vielmehr entsteht eine ge-
duldete Kontoüberziehung, für die die Bank berechtigt ist, 
den höheren Zinssatz für geduldete Kontoüberziehungen zu 
verlangen.

VI. Beweislast

Abweichend von § 676 BGB trägt bei einem Streit um die 
ordnungsgemäße Ausführung eines Zahlungsauftrages der 
Kunde die Beweislast dafür, dass der Zahlungsvorgang nicht 
ordnungsgemäß aufgezeichnet und/oder nicht ordnungsge-
mäß gebucht wurde und/oder dass eine Störung vorlag.

VII.  Leistungen Dritter bzw. Änderungen im  
technischen/organisatorischen Bereich

1. Externe Dienstleistungen
a.  Vertragstypische Einschaltung Dritter  

Bei Dienstleistungen im Zahlungsverkehr werden not-
wendigerweise Dritte eingeschaltet, wie z. B. andere 
Banken für die Ausführung von Zahlungsaufträgen oder 
SWIFT für die Übermittlung von Nachrichten im Zah-
lungsverkehr. Die Rechte und Pflichten in Bezug auf die 
Einschaltung dieser Personen regeln sich nach den je-
weiligen vertraglichen Vereinbarungen mit dem Kunden, 
z. B. aus Nr. 3 Abs. 2 der Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen, aus § 675 z BGB in Verbindung mit Ziffer VIII 
dieser Bedingungen.

b.  Outsourcing  
Darüber hinaus ist die Bank auch in anderen Fällen berech-
tigt, z. B. für die technische Abwicklung des Zahlungsver-
kehrs bei der Bank selbst externe Dienstleister einzuschal-
ten. Die Bank wird ein solches Unternehmen sorgfältig 
aussuchen und überwachen. Sie haftet für die Tätigkeit 
des Unternehmens nach § 278 BGB. Das Unternehmen ist 
an in der Bank geltende Anweisungen für die Erledigung 
des Zahlungsverkehrs gebunden und unter liegt sowohl 
der Weisungsbefugnis der Bank als auch deren Kontrolle 

Firmenkundenbedingungen für Zahlungsdienste
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(Innenrevision). Die Bank wird die aufsichtsrechtlichen 
Vorgaben für die Einschaltung externer Dienstleister 
beachten. Die Bank wird das von ihr beauftragte Unter-
nehmen und dessen Mitarbeiter verpflichten, die Vertrau-
lichkeit der Kundendaten zu wahren. Die Kundendaten 
unterliegen dem Bankgeheimnis. Darüber hinaus sind 
sowohl die Bank als auch das von ihr beauftragte Un-
ternehmen einschließlich deren Mitarbeiter verpflichtet, 
die datenschutzrechtlichen Bestimmungen einzuhalten.  
 
Schaltet die Bank ein solches Unternehmen ein, wird sie 
dies dem Kunden mindestens sechs Wochen vorher mit-
teilen. Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn 
er seine Ablehnung nicht innerhalb von sechs Wochen 
nach Erhalt der Mitteilung der Bank übermittelt.

2.  Wesentliche Änderungen der technischen/organisa-
torischen Abwicklung

Im Hinblick auf die ordnungsgemäße Abwicklung der Zu-
sammenarbeit behält sich die Bank Änderungen im tech-
nischen bzw. organisatorischen Bereich vor, die auf einer 
allgemeinen, handelsüblichen Änderung der technischen 
Standards, der Vorgaben der Kreditwirtschaft oder der ge-
setzlichen bzw. aufsichtsbehördlichen Regelungen beruhen. 
Eine darüber hinausgehende wesentliche technische bzw. 
organisatorische Änderung, die erhebliche Auswirkungen 
auf die Rechte und Pflichten des Kunden oder der Bank hat, 
teilt die Bank dem Kunden mindestens sechs Wochen vor 
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens mit. 
Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine 
Ablehnung nicht innerhalb von sechs Wochen nach Erhalt 
der Mitteilung angezeigt hat.

VIII. Haftungs- und Erstattungsregeln
 
Die nachfolgenden Haftungs- und Erstattungsregeln gelten 
für Kunden, die keine Verbraucher sind. Für den Einsatz von 
Zahlungsauthentifizierungsinstrumenten gelten ergänzende 
Regelungen (z. B. in den DFÜ-Bedingungen oder in den Be-
dingungen für die Abwicklung von Bankgeschäften über das 
Firmenkundenportal).

1.  Erstattungsansprüche des Kunden bei einer nicht 
autorisierten Zahlung

Im Falle einer nicht autorisierten Zahlung hat die Bank ge-
gen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Auf-
wendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den Zahlungs-

betrag unverzüglich zu erstatten und, sofern der Betrag 
einem Konto des Kunden belastet worden ist, dieses Konto 
wieder auf den Stand zu bringen, auf dem es sich ohne die 
Belastung mit der nicht autorisierten Zahlung befunden  
hätte.

2. Erstattungsansprüche des Kunden bei einem nicht 
erfolgten autorisierten Zahlungsauftrag oder bei einem 
fehlerhaft ausgeführten autorisierten Zahlungsauftrag

Die Regelung des § 675 x Abs. 1 BGB wird abbedungen.
Bei Lastschriften stehen dem Kunden Erstattungsansprüche 
nur nach Maßgabe der Regelungen für die jeweiligen Last-
schriftarten zu, siehe dazu unten Buchstaben B bis E.

Wenn eine zwischengeschaltete Stelle, die die Bank in die 
Abwicklung des Zahlungsauftrages eingebunden hat, für die 
Nichtausführung oder die fehlerhafte Ausführung des Zah-
lungsauftrages verantwortlich ist, besteht eine Haftung für 
Erstattungsansprüche nur dann, wenn die Bank ihre Pflicht 
zur sorgfältigen Auswahl und Unterweisung der ersten zwi-
schengeschalteten Stelle (weitergeleiteter Auftrag) verletzt 
hat. Ansprüche gegen die zwischengeschaltete Stelle nach 
den §§ 675 z, 676 a BGB oder Ansprüche der Bank gegen 
die zwischengeschaltete Stelle aufgrund der Nichtausfüh-
rung oder der fehlerhaften Ausführung des Zahlungsauf-
trages bleiben hiervon unberührt. Soweit notwendig, wird 
die Bank dem Kunden etwaige ihr zustehende Ansprüche 
gegen die zwischengeschaltete Stelle abtreten.

Wenn der Zahlungsauftrag vom Zahlungsempfänger oder 
über ihn ausgelöst wurde und die für die Nichtausführung 
oder die fehlerhafte Ausführung verantwortliche zwischen-
geschaltete Stelle vom Zahlungsdienstleister des Zahlungs-
empfängers eingeschaltet wurde, besteht keine Haftung der 
Bank für etwaige Erstattungsansprüche des Kunden als Zah-
lungspflichtigen. 

Im Übrigen kann der Kunde von der Bank die unverzügliche 
und ungekürzte Erstattung des Betrages des Zahlungsauf-
trages insoweit verlangen, als die Zahlung nicht erfolgt oder 
fehlerhaft war. Der Kunde kann darüber hinaus von der 
Bank die Erstattung derjenigen Entgelte und Zinsen ver-
langen, die die Bank ihm im Zusammenhang mit der nicht 
erfolgten oder fehlerhaften Ausführung des Zahlungsauf-
trages in Rechnung gestellt oder mit denen sie das Konto 
des Kunden belastet hat.
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Liegt die fehlerhafte Ausführung darin, dass der Zahlungs-
betrag beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers 
erst nach Ablauf der Ausführungsfrist eingegangen ist (Ver-
spätung), sind die vorgenannten Ansprüche ausgeschlos-
sen. Ist dem Kunden durch die Verspätung ein Schaden 
entstanden, kommt die Haftung der Bank nach den Regeln 
gemäß der folgenden Nummer 3 in Betracht.

Hat die Bank keine Verfügungsmacht über den Zahlungsbe-
trag aus dem nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgeführten 
Zahlungsauftrag, sind die Erstattungsansprüche des Kun-
den nach den vorgenannten Regelungen begrenzt auf den 
Zahlungsbetrag zuzüglich der von der Bank in Rechnung 
gestellten Entgelte und Zinsen, in jedem Fall aber auf den 
Betrag von einer Million Euro pro Zahlungsauftrag, es sei 
denn, die Bank hat ihre Pflichten vorsätzlich oder grob fahr-
lässig verletzt.

Wurde ein Zahlungsvorgang nicht oder fehlerhaft ausge-
führt, wird die Bank auf Verlangen des Kunden den Zah-
lungsvorgang nachvollziehen und den Kunden über das 
Ergebnis unterrichten. Die Bank kann hierfür ein Entgelt 
verlangen.

3. Schadensersatzansprüche von Kunden bei einem 
nicht erfolgten autorisierten Zahlungsauftrag, fehler-
haft ausgeführten autorisierten Zahlungsauftrag oder 
bei einer nicht autorisierten Zahlung 

Bei einem nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgeführten au-
torisierten Zahlungsauftrag oder einer nicht autorisierten 
Zahlung hat der Kunde lediglich Schadensersatzansprüche 
nach Maßgabe folgender Regelungen:

•	 Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kun-
de durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung 
eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den 
Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang 
Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

•	 Für das Verschulden zwischengeschalteter Stellen, die 
die Bank in die Abwicklung des Zahlungsauftrages ein-
gebunden hat, haftet die Bank nicht. In diesen Fällen be-
schränkt sich die Haftung der Bank auf die sorgfältige 
Auswahl und Unterweisung der ersten zwischengeschal-
teten Stelle (weitergeleiteter Auftrag).

•	 Ein Schadensersatzanspruch des Kunden ist der Höhe 
nach auf den Zahlungsbetrag zuzüglich der von der Bank 
in Rechnung gestellten Entgelte und Zinsen begrenzt, 
höchstens jedoch auf den Betrag von einer Million Euro 

je Zahlung/Zahlungsauftrag. Soweit es sich hierbei um 
die Geltendmachung von Folgeschäden handelt, ist der 
Anspruch auf höchstens 12.500 Euro je Zahlung/Zah-
lungsauftrag begrenzt. Diese betragsmäßigen Haftungs-
beschränkungen gelten nicht für Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit der Bank.

4. Haftungs- und Einwendungsausschluss
Ansprüche gegen die Bank nach den Nummern 2 und 3 sind 
ausgeschlossen,

•	 wenn die Bank gegenüber dem Kunden nachweist, dass 
der Zahlungsbetrag rechtzeitig und ungekürzt beim Zah-
lungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingegangen 
ist, oder

•	 soweit der Zahlungsauftrag in Übereinstimmung mit der 
vom Kunden angegebenen fehlerhaften Kundenkennung 
des Zahlungsempfängers ausgeführt wurde. In diesem 
Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass 
sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum bemüht, 
den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Für diese Wie-
derbeschaffung ist die Bank berechtigt, ein Entgelt zu 
verlangen.

5. Ausschlussfrist
Ansprüche des Kunden nach dem Unterkapitel 3 des Zah-
lungsdiensterechts (§§ 675 u bis 676 b BGB) aus Zahlungs-
aufträgen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des 
Europäischen Währungsraums (EWR) in Währungen eines 
Staates außerhalb des EWR sowie bei Zahlungsaufträgen, 
bei denen der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfän-
gers oder der des Zahlers außerhalb des EWR (Drittstaaten) 
belegen ist, sowie Einwendungen des Kunden gegen die 
Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft ausgeführter Zahlungs-
aufträge oder aufgrund nicht autorisierter Zahlungsaufträ-
ge sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht 
spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit 
einem nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Zah-
lungsauftrag hiervon schriftlich unterrichtet hat. Der Lauf 
der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über die 
Belastungsbuchung des Zahlungsauftrages entsprechend 
dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens 
innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unter-
richtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der 
Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatzansprüche kann 
der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend ma-
chen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser 
Frist verhindert war.
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6. Höhere Gewalt
Ansprüche des Kunden aus Verträgen über Zahlungsdienste 
sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begrün-
denden Umstände

•	 auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereig-
nis beruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat, und 
dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt 
nicht hätten vermieden werden können, oder

•	 von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung 
herbeigeführt wurden.

B. Zahlungen mittels Lastschrift im Einzugsermächtigungsverfahren

Für Zahlungen des Kunden in Euro an Zahlungsempfänger 
mittels Einzugsermächtigungslastschrift über sein Konto bei 
der Bank gelten ergänzend folgende Bedingungen.

1. Begriffsbestimmung
Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger ausgelöster 
Zahlungsvorgang zu Lasten des Kontos des Kunden, bei 
dem die Höhe des jeweiligen Zahlungsbetrages vom Zah-
lungsempfänger angegeben wird.

2. Einzugsermächtigungslastschrift
2.1 Allgemein

2.1.1  Wesentliche Merkmale der Einzugsermächtigungslast-
schrift
Mit dem Einzugsermächtigungslastschriftverfahren kann 
der Kunde über die Bank an einen Zahlungsempfänger Zah-
lungen in Euro bewirken. Hierzu ermächtigt der Kunde den 
Zahlungsempfänger, Geldbeträge vom Konto des Kunden 
per Lastschriften einzuziehen (Einzugsermächtigung). Der 
Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungsvorgang 
aus, indem er über seinen Zahlungsdienstleister der Bank 
die Lastschriften vorlegt. 

Der Kunde autorisiert die Zahlung nachträglich durch Ge-
nehmigung der entsprechenden Lastschriftbelastungs-
buchung auf seinem Konto. Der Kunde kann der Bela-
stungsbuchung aus einer Einzugsermächtigungslastschrift 
widersprechen, bis er sie genehmigt hat.

2.1.2 Kundenkennungen
Für das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte Kon-
tonummer und die Bankleitzahl der Bank als seine Kunden-
kennung gegenüber dem Zahlungsempfänger zu verwen-

den, der diese an seinen Zahlungsdienstleister weitergibt. 
Die Bank des Zahlungsempfängers, etwaige zwischenge-
schaltete Stellen und die Bank des Kunden sind berechtigt, 
die Zahlung aufgrund der Einzugsermächtigungslastschrift 
ausschließlich auf Grundlage der vom Zahlungsempfänger 
übermittelten Kundenkennung des Zahlers auszuführen. 
Die Bank des Kunden nimmt die Kontobelastung anhand der 
im Lastschriftdatensatz vom Zahlungsempfänger als Kun-
denkennung des Zahlers angegebenen und ihr vom Zah-
lungsdienstleister des Zahlungsempfängers bzw. etwaiger 
zwischengeschalteter Stellen mitgeteilten Kontonummer 
und Bankleitzahl vor.

2.2  Einzug der Einzugsermächtigungslastschrift durch 
den Zahlungsempfänger

Der Zahlungsempfänger übermittelt die Einzugsermächti-
gungslastschrift unter Einschaltung seines Zahlungsdienst-
leisters an die Bank des Kunden als Zahlstelle. Der jeweilige 
Lastschriftbetrag wird vom Zahlungsempfänger angegeben.

2.3  Zahlungsvorgang aufgrund der Einzugsermächti-
gungslastschrift

2.3.1 Belastung des Kontos des Kunden mit dem Lastschrift-
betrag
Eingehende Einzugsermächtigungslastschriften des Zah-
lungsempfängers werden am Tag des Zugangs bei der Bank 
mit dem vom Zahlungsempfänger angegebenen Lastschrift-
betrag dem Konto des Kunden belastet.

Verfügt der Kunde über kein für die Einlösung der Last-
schrift ausreichendes Guthaben oder über keinen ausrei-
chenden Kredit auf seinem Konto, so ist die Bank berechtigt, 
die Kontobelastung abzulehnen oder innerhalb von zwei 
Bankarbeitstagen nach Belastungsbuchung deren Stornie-
rung zu veranlassen. Teileinlösungen der Lastschrift nimmt 
die Bank nicht vor. 

Im Übrigen wird die Bank die Kontobelastung rückgängig 
machen, wenn der Kunde dies vor Genehmigung verlangt 
oder wenn die Ausführung gegen sonstige Rechtsvorschrif-
ten verstößt.

Ist die Lastschrift nicht anbringbar, stimmen also Konto-
nummer und Bankleitzahl (Kundenkennung) des Zahlers 
nicht mit einer Kundenkennung bei der Bank überein, wird 
ebenfalls eine Rückgabe der Lastschrift veranlasst.
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2.3.2 Einlösung von Einzugsermächtigungslastschriften
Einzugsermächtigungslastschriften sind eingelöst, wenn die 
Belastungsbuchung auf dem Konto des Kunden nicht späte-
stens am zweiten Bankarbeitstag nach ihrer Vornahme rück-
gängig gemacht wird. 

2.3.3 Unterrichtung über die Nichtausführung oder Rück-
gängigmachung der Belastungsbuchung oder Ablehnung 
der Einlösung
Über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der 
Belastungsbuchung oder die Ablehnung der Einlösung ei-
ner Einzugsermächtigungslastschrift wird die Bank den 
Kunden unterrichten. Dabei wird die Bank, soweit möglich, 
die Gründe angeben. Die Angabe von Gründen unterbleibt,
soweit sie gegen sonstige Rechtsvorschriften verstößt.

2.3.4 Ausführung der Zahlung
Zu dem Zeitpunkt, zu dem die Bank das Konto des Kunden 
belastet, hat der Zahlungsdienstleister des Zahlungsemp-
fängers den Lastschriftbetrag bereits erhalten.

Die Bank unterrichtet den Kunden über die Ausführung der 
Zahlung auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg 
und in der vereinbarten Häufigkeit.

2.4  Nachträgliche Autorisierung der Zahlung durch Ge-
nehmigung der Lastschriftbelastungsbuchung

Die Autorisierung der Zahlung durch den Kunden erfolgt 
nachträglich über die Genehmigung der entsprechenden 
Lastschriftbelastungsbuchung auf seinem Konto. 

Hat der Kunde eine Belastungsbuchung aus einer Last-
schrift, für die er dem Zahlungsempfänger eine Einzugs-
ermächtigung erteilt hat, nicht schon genehmigt, so hat er 
Einwendungen gegen diese im Saldo des nächsten Rech-
nungsabschlusses enthaltene Belastungsbuchung spä-
testens vor Ablauf von sechs Wochen nach Zugang des 
Rechnungsabschlusses zu erheben. Macht er seine Einwen-
dungen schriftlich geltend, genügt die Absendung innerhalb 
der Sechs-Wochen-Frist. Das Unterlassen rechtzeitiger Ein-
wendungen gilt als Genehmigung der Belastung. Auf diese 
Folge wird die Bank bei Erteilung des Rechnungsabschlus-
ses besonders hinweisen.

C. Zahlungen mittels Lastschrift im Abbuchungsauftragsverfahren

Für Zahlungen des Kunden in Euro an Zahlungsempfänger 
mittels Abbuchungsauftragslastschrift über sein Konto bei 
der Bank gelten ergänzend folgende Bedingungen.

1. Begriffsbestimmung
Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger ausgelöster 
Zahlungsvorgang zu Lasten des Kontos des Kunden, bei 
dem die Höhe des jeweiligen Zahlungsbetrages vom Zah-
lungsempfänger angegeben wird.

2. Abbuchungsauftragslastschrift
2.1 Allgemein

2.1.1 Wesentliche Merkmale des Abbuchungsauftragslast-
schriftverfahrens
Mit dem Abbuchungsauftragslastschriftverfahren kann der 
Kunde über die Bank an einen Zahlungsempfänger Zah-
lungen in Euro bewirken. Für die Ausführung von Zahlungen 
mittels Abbuchungsauftragslastschrift muss der Kunde

•	 vor dem Zahlungsvorgang den Zahlungsempfänger er-
mächtigen, Geldbeträge vom Konto des Kunden per Ab-
buchungsauftragslastschriften einzuziehen, und

•	 die Bank unmittelbar anweisen, die Abbuchungsauftrags-
lastschriften seinem Konto zu belasten und den Last-
schriftbetrag an den Dienstleister des Zahlungsempfän-
gers zu übermitteln (Abbuchungsauftrag).

Der Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungsvor-
gang aus, indem er über seinen Zahlungsdienstleister der 
Bank die Abbuchungsauftragslastschriften vorlegt. Der Kun-
de kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer Ab-
buchungsauftragslastschrift nach Einlösung von der Bank 
keine Erstattung des Lastschriftbetrages verlangen, wenn 
die Lastschrift ordnungsgemäß ausgeführt wurde.

2.1.2 Kundenkennungen
Für das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte Kon-
tonummer und die Bankleitzahl der Bank als seine Kunden-
kennung gegenüber dem Zahlungsempfänger zu verwen-
den, der diese an seinen Zahlungsdienstleister weitergibt. 
Die Bank des Zahlungsempfängers, etwaige zwischenge-
schaltete Stellen und die Bank des Kunden sind berechtigt, 
die Zahlung aufgrund der Abbuchungsauftragslastschrift 
ausschließlich auf Grundlage der vom Zahlungsempfänger 
übermittelten Kundenkennung des Zahlers auszuführen. Die 
Bank des Kunden nimmt die Kontobelastung anhand der im
Lastschriftdatensatz vom Zahlungsempfänger als Kunden-
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kennung des Zahlers angegebenen und ihr vom Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfängers bzw. etwaiger zwi-
schengeschalteter Stellen mitgeteilten Kontonummer und 
Bankleitzahl vor.

2.2 Abbuchungsauftrag

2.2.1 Erteilung des Abbuchungsauftrags
Der Kunde autorisiert mit dem Abbuchungsauftrag gegen-
über der Bank die Einlösung von Abbuchungsauftrags-
lastschriften des Zahlungsempfängers. Die Autorisierung 
umfasst die Belastung des Kontos des Kunden mit Abbu-
chungsauftragslastschriften des Zahlungsempfängers und 
die Ausführung von Zahlungen durch Übermittlung der 
abgebuchten Lastschriftbeträge an den Zahlungsdienstlei-
ster des Zahlungsempfängers. Der Abbuchungsauftrag ist 
schriftlich oder in der mit der Bank vereinbarten Art und
Weise unmittelbar der Bank zu erteilen.

Der Abbuchungsauftrag muss folgende Angaben (Autorisie-
rungsdaten) enthalten:

•	Name des Zahlungsempfängers,

•	Name des Kunden,

•	Bezeichnung der Bank des Kunden und

•	 seine Kundenkennung (Kontonummer des Kunden und 
Bankleitzahl der Bank).

Über die Autorisierungsdaten hinaus kann der Abbuchungs-
auftrag zusätzliche Angaben enthalten.

2.2.2 Widerruf des Abbuchungsauftrags
Der Abbuchungsauftrag kann vom Kunden durch Erklärung 
gegenüber seiner Bank widerrufen werden. Der Widerruf 
sollte möglichst schriftlich und möglichst gegenüber der 
kontoführenden Stelle der Bank erfolgen.

2.2.3 Zurückweisung einzelner Abbuchungsauftragslast-
schriften
Vor der Einlösung der Abbuchungsauftragslastschrift kann 
der Kunde der Bank gesondert die Weisung erteilen, Zah-
lungen aus bestimmten Abbuchungsauftragslastschriften 
nicht zu bewirken. Diese Weisung ist möglichst schriftlich 
und möglichst gegenüber der kontoführenden Stelle der 
Bank zu erklären.

2.3  Einzug der Abbuchungsauftragslastschrift durch 
den Zahlungsempfänger

Der Zahlungsempfänger übermittelt die Abbuchungsauf-
tragslastschrift unter Einschaltung seines Zahlungsdienst-

leisters an die Bank als Zahlstelle. Der jeweilige Lastschrift-
betrag wird vom Zahlungsempfänger angegeben.

2.4  Zahlungsvorgang aufgrund der Abbuchungsauf-
tragslastschrift

2.4.1 Belastung des Kontos des Kunden mit dem Lastschrift-
betrag
Abbuchungsauftragslastschriften des Zahlungsempfängers 
werden am Tag des Zugangs bei der Bank mit dem vom Zah-
lungsempfänger angegebenen Lastschriftbetrag dem Konto 
des Kunden belastet.

Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spätestens am 
zweiten Bankarbeitstag nach ihrer Vornahme rückgängig 
gemacht, wenn

•	der Bank kein Abbuchungsauftrag vorliegt,

•	 der Abbuchungsauftrag vom Kunden widerrufen worden 
ist oder

•	 der Bank eine Zurückweisung des Kunden zugegangen 
ist. 

Verfügt der Kunde über kein für die Einlösung der Last-
schrift ausreichendes Guthaben oder über keinen ausrei-
chenden Kredit auf seinem Konto, so ist die Bank berechtigt, 
die Kontobelastung abzulehnen oder innerhalb von zwei 
Bankarbeitstagen nach Belastungsbuchung deren Stornie-
rung zu veranlassen. Teileinlösungen der Lastschrift nimmt 
die Bank nicht vor.

Ist die Lastschrift nicht anbringbar, stimmen also Konto-
nummer und Bankleitzahl (Kundenkennung) des Zahlers 
nicht mit einer Kundenkennung bei der Bank überein, wird 
ebenfalls eine Rückgabe der Lastschrift veranlasst. Gleiches 
gilt, wenn die Ausführung der Abbuchungsauftragslast-
schrift gegen sonstige Rechtsvorschriften verstößt.

2.4.2 Einlösung von Abbuchungsauftragslastschriften
Abbuchungsauftragslastschriften sind eingelöst, wenn die 
Belastungsbuchung auf dem Konto des Kunden nicht spä-
testens am zweiten Bankarbeitstag nach ihrer Vornahme 
rückgängig gemacht wird.

2.4.3 Unterrichtung über Nichtausführung oder Rückgän-
gigmachung der Belastungsbuchung oder Ablehnung der 
Einlösung
Über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der 
Belastungsbuchung oder die Ablehnung der Einlösung ei-
ner Abbuchungsauftragslastschrift wird die Bank den Kun
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den unverzüglich unterrichten. Dies kann auch auf dem für 
Kontoinformationen vereinbarten Weg geschehen. Dabei
wird die Bank, soweit möglich, die Gründe sowie die 
Möglichkeiten angeben, wie Fehler, die zur Nichtausfüh-
rung, Rückgängigmachung oder Ablehnung geführt ha-
ben, berichtigt werden können. Die Angabe von Gründen 
unterbleibt, soweit sie gegen sonstige Rechtsvorschriften 
verstößt. Für die Unterrichtung über eine berechtigte Ab-
lehnung ist die Bank berechtigt, ein Entgelt zu berechnen.

2.4.4 Ausführung der Zahlung
Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der – von ihr 
dem Konto des Kunden aufgrund der Abbuchungsauftrags-
lastschrift des Zahlungsempfängers belastete – Lastschrift-
betrag spätestens innerhalb der Ausführungsfrist beim Zah-
lungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht.

Die Ausführungsfrist beginnt an dem Tag des Zugangs der 
Abbuchungsauftragslastschrift bei der Bank. Es gelten die 
obigen Regeln über Geschäftstage und den Zugang von 
Zahlungsaufträgen.

Die Bank unterrichtet den Kunden über die Ausführung der 
Zahlung auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg 
und in der vereinbarten Häufigkeit.

2.5  Ausschluss des Erstattungsanspruchs bei einer au-
torisierten Zahlung

Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund 
einer Abbuchungsauftragslastschrift nach Einlösung von 
der Bank keine Erstattung des Lastschriftbetrages verlan-
gen. Weiter gehende Ansprüche aus § 675 x BGB sind aus-
geschlossen. 

Erstattungsansprüche des Kunden bei einer nicht erfolgten 
oder fehlerhaft ausgeführten autorisierten Zahlung oder 
einer nicht autorisierten Zahlung richten sich nach den 
obigen Regeln.

D. Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Basislastschriftverfahren

Für Zahlungen des Kunden in Euro an Zahlungsempfänger 
mittels SEPABasislastschrift über sein Konto bei der Bank 
gelten ergänzend folgende Bedingungen.

1. Begriffsbestimmung
Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger ausgelöster 
Zahlungsvorgang zu Lasten des Kontos des Kunden, bei 
dem die Höhe des jeweiligen Zahlungsbetrages vom Zah-
lungsempfänger angegeben wird.

2. SEPA-Basislastschrift
2.1 Allgemein

2.1.1 Wesentliche Merkmale des SEPA-Basislastschriftver-
fahrens
Mit dem SEPA-Basislastschriftverfahren kann der Kunde 
über die Bank an den Zahlungsempfänger Zahlungen in 
Euro innerhalb des Gebiets des einheitlichen Euro-Zah-
lungsverkehrsraums („Single Euro Payments Area“, SEPA) 
bewirken. Zur SEPA gehören derzeit die folgenden Staaten 
und Gebiete:

Für die Ausführung von Zahlungen mittels SEPA-Basislast-
schriften muss

•	 der Zahlungsempfänger und dessen Zahlungsdienstlei-
ster das SEPABasislastschriftverfahren nutzen und

•	 der Kunde vor dem Zahlungsvorgang dem Zahlungsemp-
fänger das SEPA-Lastschriftmandat erteilen.

Der Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungsvor-
gang aus, indem er über seinen Zahlungsdienstleister der 
Bank die Lastschriften vorlegt.

Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund 
einer SEPABasislastschrift binnen einer Frist von acht  

Mitgliedstaaten 

der Europäischen 

Union 

Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Est-

land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, 

Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nie-

derlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, 

Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tsche-

chische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich 

von Großbritannien und Nordirland, Zypern

Weitere Staaten Island, Liechtenstein, Norwegen

Sonstige Staaten

und Gebiete

Mayotte, Monaco, Schweiz, Saint-Pierre und

Miquelon
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Wochen ab dem Zeitpunkt der Belastungsbuchung auf sei-
nem Konto von der Bank die Erstattung des belasteten Last-
schriftbetrages verlangen.

2.1.2 Kundenkennungen
Für das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte IBAN 
und den BIC der Bank als seine Kundenkennung gegenüber 
dem Zahlungsempfänger zu verwenden, da die Bank be-
rechtigt ist, die Zahlung aufgrund der SEPABasislastschrift 
ausschließlich auf Grundlage der ihr übermittelten Kunden-
kennung auszuführen. Die Bank und die weiteren beteili-
gten Stellen führen die Zahlung an den Zahlungsempfänger 
anhand der im Lastschriftdatensatz vom Zahlungsempfän-
ger als dessen Kundenkennung angegebenen IBAN und BIC 
aus.

2.1.3 Übermittlung der Lastschriftdaten
Bei SEPA-Basislastschriften können die Lastschriftdaten 
über das Nachrichtenübermittlungssystem der Society for 
Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) 
mit Sitz in Belgien an den Zahlungsdienstleister des Zah-
lungsempfängers weitergeleitet werden. Aus Gründen der 
Systemsicherheit speichert SWIFT die Lastschriftdaten vo-
rübergehend in ihren Rechenzentren in der Europäischen 
Union, in der Schweiz und in den USA.

2.2 SEPA-Lastschriftmandat

2.2.1 Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats (SEPA Direct 
Debit Mandate)

Der Kunde erteilt dem Zahlungsempfänger ein SEPA-Last-
schriftmandat. Damit autorisiert er gegenüber seiner Bank 
die Einlösung von SEPABasislastschriften des Zahlungs-
empfängers. Das Mandat ist schriftlich oder in der mit sei-
ner Bank vereinbarten Art und Weise zu erteilen. 

In dem SEPA-Lastschriftmandat müssen die folgenden Er-
klärungen des Kunden enthalten sein:

•	 Ermächtigung des Zahlungsempfängers, Zahlungen vom 
Konto des Kunden mittels SEPA-Basislastschrift einzuzie-
hen, und

•	 Weisung an die Bank, die vom Zahlungsempfänger auf 
sein Konto gezogenen SEPA-Basislastschriften einzu-
lösen.

 Das SEPA-Lastschriftmandat muss folgende Angaben (Auto-
risierungsdaten) enthalten:

•	Bezeichnung des Zahlungsempfängers,

•	eine Gläubigeridentifikationsnummer,

•	 Kennzeichnung einer einmaligen Zahlung oder wieder-
kehrender Zahlungen,

•	Name des Kunden,

•	Bezeichnung der Bank des Kunden und

•	seine Kundenkennung.
Über die Autorisierungsdaten hinaus kann das Lastschrift-
mandat zusätzliche Angaben enthalten.

2.2.2 Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats
Das SEPA-Lastschriftmandat kann vom Kunden durch Er-
klärung gegenüber der kontoführenden Stelle der Bank wi-
derrufen werden. Der Widerruf sollte möglichst schriftlich 
und zusätzlich sollte dieser auch gegenüber dem Zahlungs-
empfänger erklärt werden. Die Bank wird den Widerruf für 
Lastschriften beachten, soweit dieser bis zum Ende des 
Geschäftstages vor dem in der Lastschrift genannten Fällig-
keitstag der kontoführenden Stelle der Bank zugeht.

2.2.3 Zurückweisung einzelner SEPA-Basislastschriften
Der Kunde kann der Bank gesondert die Weisung erteilen, 
Zahlungen aus bestimmten SEPA-Basislastschriften des 
Zahlungsempfängers nicht zu bewirken. Diese Weisung 
muss der kontoführenden Stelle der Bank bis spätestens 
zum Ende des Geschäftstages vor dem im Datensatz der 
Lastschrift angegebenen Fälligkeitstag zugehen. Diese Wei-
sung sollte möglichst schriftlich und zusätzlich auch gegen-
über dem Zahlungsempfänger erklärt werden.

2.3  Einzug der SEPA-Basislastschrift auf Grundlage des 
SEPA-Lastschriftmandats durch den Zahlungsemp-
fänger

Das vom Kunden erteilte SEPA-Lastschriftmandat verbleibt 
beim Zahlungsempfänger. Dieser übernimmt die Autorisie-
rungsdaten und etwaige zusätzliche Angaben in den Da-
tensatz zur Einziehung von SEPA-Basislastschriften. Der 
jeweilige Lastschriftbetrag wird vom Zahlungsempfänger 
angegeben.

Der Zahlungsempfänger übermittelt elektronisch den Da-
tensatz zur Einziehung der SEPA-Basislastschrift unter 
Einschaltung seines Zahlungsdienstleisters an die Bank als 
Zahlstelle. Dieser Datensatz verkörpert auch die im SEPA-
Lastschriftmandat enthaltene Weisung des Kunden an die 
Bank zur Einlösung der jeweiligen SEPA-Basislastschrift. 
Für den Zugang dieser Weisung verzichtet die Bank auf die 
für die Erteilung des SEPALastschriftmandats vereinbarte 
Form.

Firmenkundenbedingungen für Zahlungsdienste
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2.4 Zahlungsvorgang aufgrund der SEPA-Basislast-
schrift

2.4.1 Belastung des Kontos des Kunden mit dem Lastschrift-
betrag
Eingehende SEPA-Basislastschriften des Zahlungsempfän-
gers werden am im Datensatz angegebenen Fälligkeitstag 
mit dem vom Zahlungsempfänger angegebenen Lastschrift-
betrag dem Konto des Kunden belastet. Fällt der Fälligkeits-
tag nicht auf einen Geschäftstag der Bank, erfolgt die Kon-
tobelastung am nächsten Geschäftstag.

Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spätestens am 
zweiten Geschäftstag nach ihrer Vornahme rückgängig ge-
macht, wenn

•	der Bank ein Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats oder

•	 der Bank eine Zurückweisung der Lastschrift des Kunden 
zugegangen ist.

Verfügt der Kunde über kein für die Einlösung der Last-
schrift ausreichendes Guthaben oder über keinen ausrei-
chenden Kredit auf seinem Konto, so ist die Bank berechtigt, 
die Kontobelastung abzulehnen oder innerhalb von zwei Ge-
schäftstagen nach Belastungsbuchung deren Stornierung zu
veranlassen. Teileinlösungen der Lastschrift nimmt die Bank 
nicht vor. Ist die Lastschrift nicht anbringbar, stimmen also 
IBAN des Kunden und BIC der Bank (Kundenkennung des 
Zahlers) nicht mit einer Kundenkennung bei der Bank über-
ein, wird ebenfalls eine Rückgabe der Lastschrift veranlasst.
Gleiches gilt, wenn die Ausführung der SEPA-Basislast-
schrift gegen sonstige Rechtsvorschriften verstößt.

Die Bank ist außerdem berechtigt, die Rückgabe der Last-
schrift vorzunehmen, wenn die Lastschrift von der Bank 
nicht verarbeitbar ist, weil im Lastschriftdatensatz

•	 eine Gläubigeridentifikationsnummer fehlt oder für die 
Bank erkennbar fehlerhaft ist,

•	eine Mandatsreferenz fehlt,

•	ein Ausstellungsdatum des Mandats fehlt oder

•	kein Fälligkeitstag angegeben ist.

2.4.2 Einlösung von SEPA-Basislastschriften
SEPA-Basislastschriften sind eingelöst, wenn die Bela-
stungsbuchung auf dem Konto des Kunden nicht spätestens 
am zweiten Geschäftstag der Bank nach ihrer Vornahme 
rückgängig gemacht wird.

2.4.3 Unterrichtung über die Nichtausführung oder Rück-
gängigmachung der Belastungsbuchung oder Ablehnung 
der Einlösung

Über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der 
Belastungsbuchung oder die Ablehnung der Einlösung ei-
ner SEPA-Basislastschrift wird die Bank den Kunden unver-
züglich unterrichten. Dies kann auch auf dem für Kontoin-
formationen vereinbarten Weg geschehen. Dabei wird die 
Bank, soweit möglich, die Gründe sowie die Möglichkeiten 
angeben, wie Fehler, die zur Nichtausführung, Rückgängig-
machung oder Ablehnung geführt haben, berichtigt werden 
können. Die Angabe von Gründen unterbleibt, soweit sie 
gegen sonstige Rechtsvorschriften verstößt. Für die Unter-
richtung über eine berechtigte Ablehnung ist die Bank be-
rechtigt, ein Entgelt zu erheben.

2.4.4 Ausführung der Zahlung
Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der von ihr 
dem Konto des Kunden aufgrund der SEPA-Basislastschrift 
des Zahlungsempfängers belastete Lastschriftbetrag späte-
stens innerhalb der Ausführungsfrist beim Zahlungsdienst-
leister des Zahlungsempfängers eingeht. 

Die Ausführungsfrist beginnt an dem im Lastschriftdaten-
satz angegebenen Fälligkeitstag. Fällt dieser Tag nicht auf 
einen Geschäftstag der Bank, so beginnt die Ausführungs-
frist am darauf folgenden Geschäftstag. Es gelten die obigen 
Regeln über Geschäftstage und den Zugang von Zahlungs-
aufträgen. 

Die Bank unterrichtet den Kunden über die Ausführung der 
Zahlung auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg 
und in der vereinbarten Häufigkeit.

2.5  Erstattungsanspruch des Kunden bei einer autori-
sierten Zahlung

Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund 
einer SEPABasislastschrift binnen einer Frist von acht Wo-
chen ab dem Zeitpunkt der Belastungsbuchung auf seinem 
Konto von der Bank ohne Angabe von Gründen die Erstat-
tung des belasteten Lastschriftbetrages verlangen. Etwaige 
Zahlungsansprüche des Zahlungsempfängers gegen den 
Kunden bleiben hiervon unberührt.

Der Erstattungsanspruch nach Absatz 1 ist ausgeschlossen, 
sobald der jeweilige Betrag der Lastschriftbelastungsbu-
chung durch eine Genehmigung des Kunden unmittelbar 
gegenüber der Bank autorisiert worden ist.

Erstattungsansprüche des Kunden bei einer nicht erfolgten 
oder fehlerhaft ausgeführten autorisierten Zahlung richten 
sich nach den obigen Haftungsund Erstattungsregeln.

Firmenkundenbedingungen für Zahlungsdienste
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E. Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Firmenlastschriftverfahren

Für Zahlungen des Kunden, der kein Verbraucher ist, in 
Euro an Zahlungsempfänger mittels SEPA-Firmenlastschrift 
über sein Konto bei der Bank gelten ergänzend folgende Be-
dingungen.

1. Begriffsbestimmung
Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger ausgelöster 
Zahlungsvorgang zu Lasten des Kontos des Kunden, bei 
dem die Höhe des jeweiligen Zahlungsbetrages vom Zah-
lungsempfänger angegeben wird.

2. SEPA-Firmenlastschrift
2.1 Allgemein

2.1.1 Wesentliche Merkmale des SEPA-Firmenlastschrift-
verfahrens
Das SEPA-Firmenlastschriftverfahren kann nur von Kunden 
genutzt werden, die keine Verbraucher sind.

Mit dem SEPA-Firmenlastschriftverfahren kann der Kunde 
über die Bank an einen Zahlungsempfänger Zahlungen in 
Euro innerhalb des Gebiets des einheitlichen Euro-Zah-
lungsverkehrsraums („Single Euro Payments Area“, SEPA) 
bewirken. Zur SEPA gehören derzeit die folgenden Staaten
und Gebiete:

Für die Ausführung von Zahlungen mittels SEPA-Firmen-
lastschrift muss

•	 der Zahlungsempfänger und dessen Zahlungsdienstlei-
ster das SEPAFirmenlastschriftverfahren nutzen,

•	 der Kunde vor dem Zahlungsvorgang dem Zahlungsemp-
fänger das SEPA-Firmenlastschrift-Mandat erteilen und

•	 der Kunde der Bank die Erteilung des SEPA-Firmenlast-
schrift-Mandats bestätigen.

Der Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungsvor-
gang aus, indem er über seinen Zahlungsdienstleister der 
Bank die Lastschriften vorlegt.

Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund 
einer SEPAFirmenlastschrift von der Bank keine Erstattung 
des seinem Konto belasteten Lastschriftbetrages verlangen.

2.1.2 Kundenkennungen
Für das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte IBAN 
und den BIC der Bank als seine Kundenkennung gegen-
über dem Zahlungsempfänger zu verwenden, da die Bank 
berechtigt ist, die Zahlung aufgrund der SEPAFirmenlast-
schrift ausschließlich auf Grundlage der ihr übermittelten 
Kundenkennung auszuführen. Die Bank und die weiteren 
beteiligten Stellen führen die Zahlung an den Zahlungsemp-
fänger anhand der im Lastschriftdatensatz vom Zahlungs-
empfänger als dessen Kundenkennung angegebenen IBAN 
und BIC aus.

2.1.3 Übermittlung von Lastschriftdaten
Bei SEPA-Firmenlastschriften können die Lastschriftdaten 
über das Nachrichtenübermittlungssystem der Society for 
Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) 
mit Sitz in Belgien an den Zahlungsdienstleister des Zah-
lungsempfängers weitergeleitet werden. Aus Gründen der 
Systemsicherheit speichert SWIFT die Lastschriftdaten vo-
rübergehend in ihren Rechenzentren in der Europäischen 
Union, in der Schweiz und in den USA.

2.2 SEPA-Firmenlastschrift-Mandat

2.2.1 Erteilung des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats (SEPA 
Business-to-Business Direct Debit Mandate)
Der Kunde erteilt dem Zahlungsempfänger ein SEPA-Fir-
menlastschrift-Mandat. Damit autorisiert er gegenüber sei-
ner Bank die Einlösung von SEPA-Firmenlastschriften des 
Zahlungsempfängers. Das Mandat ist schriftlich oder in der 
mit seiner Bank vereinbarten Art und Weise zu erteilen (Au-
torisierung).

In dem SEPA-Firmenlastschrift-Mandat müssen die fol-
genden Erklärungen des Kunden enthalten sein:

•	 Ermächtigung des Zahlungsempfängers, Zahlungen vom 
Konto des Kunden mittels SEPA-Firmenlastschrift einzu-
ziehen, und

•	 Weisung an die Bank, die vom Zahlungsempfänger auf 
sein Konto gezogenen SEPA-Firmenlastschriften einzu-
lösen.

Mitgliedstaaten 

der Europäischen 

Union 

Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Est-

land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, 

Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nie-

derlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, 

Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tsche-

chische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich 

von Großbritannien und Nordirland, Zypern

Weitere Staaten Island, Liechtenstein, Norwegen

Sonstige Staaten

und Gebiete

Mayotte, Monaco, Schweiz, Saint-Pierre und

Miquelon
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 Das SEPA-Firmenlastschrift-Mandat muss folgende Anga-
ben (Autorisierungsdaten) enthalten:

•	Bezeichnung des Zahlungsempfängers,

•	eine Gläubigeridentifikationsnummer,

•	 Kennzeichnung einer einmaligen Zahlung oder wieder-
kehrender Zahlungen,

•	Name des Kunden,

•	Bezeichnung der Bank des Kunden und

•	seine Kundenkennung.
Über die Autorisierungsdaten hinaus kann das Lastschrift-
mandat zusätzliche Angaben enthalten.

2.2.2  Bestätigung der Erteilung eines SEPA-Firmenlast-
schrift-Mandats

Der Kunde hat seiner Bank die Autorisierung unverzüglich 
zu bestätigen, indem er der Bank folgende Daten aus dem 
vom Zahlungsempfänger erteilten SEPA-Firmenlastschrift-
Mandat übermittelt:

•	Bezeichnung des Zahlungsempfängers,

•	 Gläubigeridentifikationsnummer des Zahlungsempfän-
gers,

•	Mandatsreferenz,

•	 Kennzeichnung einer einmaligen Zahlung oder wieder-
kehrender Zahlungen und

•	Datum der Unterschrift auf dem Mandat.
Hierzu kann der Kunde der Bank auch eine Kopie des SEPA-
Firmenlastschrift-Mandats übermitteln.

Über Änderungen oder die Aufhebung des SEPA-Firmen-
lastschrift-Mandats gegenüber dem Zahlungsempfänger hat 
der Kunde die Bank unverzüglich, möglichst schriftlich, zu 
informieren.

2.2.3 Widerruf des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats
Das SEPA-Firmenlastschrift-Mandat kann vom Kunden 
durch Erklärung gegenüber der kontoführenden Stelle der 
Bank widerrufen werden. Der Widerruf sollte möglichst 
schriftlich und zusätzlich sollte dieser auch gegenüber 
dem Zahlungsempfänger erklärt werden. Die Bank wird 
den Widerruf für Lastschriften beachten, soweit dieser bis 
zum Ende des Geschäftstages vor dem in der Lastschrift ge-
nannten Fälligkeitstag der kontoführenden Stelle der Bank 
zugeht.

2.2.4 Zurückweisung einzelner SEPA-Firmenlastschriften 
Der Kunde kann der Bank gesondert die Weisung erteilen, 
Zahlungen aus bestimmten SEPA-Firmenlastschriften des 
Zahlungsempfängers nicht zu bewirken. Diese Weisung 
muss der Bank bis spätestens zum Ende des

Geschäftstages vor dem im Datensatz der Lastschrift ange-
gebenen Fälligkeitstag zugehen. Diese Weisung sollte mög-
lichst schriftlich und möglichst gegenüber der kontoführen-
den Stelle der Bank erfolgen. Zusätzlich sollte dieser auch 
gegenüber dem Zahlungsempfänger erklärt werden.

Am Tag der Belastungsbuchung der SEPA-Firmenlastschrift 
kann diese nur noch zurückgewiesen werden, wenn Kun-
de und Bank dies vereinbart haben. Die Vereinbarung wird 
wirksam, wenn es der Bank gelingt, den Lastschriftbetrag 
endgültig zurückzuerlangen. Für die Bearbeitung eines sol-
chen Widerrufs des Kunden ist die Bank berechtigt, ein Ent-
gelt zu erheben.

Nach dem Tag der Belastungsbuchung der SEPA-Firmen-
lastschrift kann der Kunde diese nicht mehr zurückweisen.

2.3  Einzug der SEPA-Firmenlastschrift auf Grundlage 
des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats durch den 
Zahlungsempfänger

Das vom Kunden erteilte SEPA-Firmenlastschrift-Mandat 
verbleibt beim Zahlungsempfänger. Dieser übernimmt die 
Autorisierungsdaten und etwaige zusätzliche Angaben in 
den Datensatz zur Einziehung von SEPA-Firmenlastschrif-
ten. Der jeweilige Lastschriftbetrag wird vom Zahlungsemp-
fänger angegeben.

Der Zahlungsempfänger übermittelt elektronisch den Da-
tensatz zur Einziehung der SEPA-Firmenlastschrift unter 
Einschaltung seines Zahlungsdienstleisters an die Bank als 
Zahlstelle. Dieser Datensatz verkörpert auch die im SEPA-
Firmenlastschrift-Mandat enthaltene Weisung des Kunden
an die Bank zur Einlösung der jeweiligen SEPA-Firmenlast-
schrift. Für den Zugang dieser Weisung verzichtet die Bank 
auf die für die Erteilung des SEPA-Firmenlastschrift-Man-
dats vereinbarte Form.

2.4  Zahlungsvorgang aufgrund der SEPA-Firmen-
lastschrift

2.4.1 Belastung des Kontos des Kunden mit dem Lastschrift-
betrag
Eingehende SEPA-Firmenlastschriften des Zahlungsemp-
fängers werden am im Datensatz angegebenen Fällig-
keitstag mit dem vom Zahlungsempfänger angegebenen 
Lastschriftbetrag dem Konto des Kunden belastet. Fällt der 
Fälligkeitstag nicht auf einen Geschäftstag der Bank, erfolgt 
die Kontobelastung am nächsten Geschäftstag.
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Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spätestens am 
zweiten Geschäftstag nach ihrer Vornahme rückgängig ge-
macht, wenn

•	der Bank keine Bestätigung des Kunden vorliegt,

•	 der Bank ein Widerruf des Firmenlastschrift-Mandats 
oder

•	 der Bank eine Zurückweisung der Lastschrift des Kunden 
zugegangen ist.

Verfügt der Kunde über kein für die Einlösung der Last-
schrift ausreichendes Guthaben oder über keinen ausrei-
chenden Kredit auf seinem Konto, so ist die Bank berechtigt, 
die Kontobelastung abzulehnen oder innerhalb von zwei Ge-
schäftstagen nach Belastungsbuchung deren Stornierung zu 
veranlassen. Teileinlösungen der Lastschrift nimmt die Bank 
nicht vor.

Ist die Lastschrift nicht anbringbar, stimmen also IBAN des 
Kunden und BIC der Bank (Kundenkennung des Zahlers) 
nicht mit einer Kundenkennung bei der Bank überein, wird 
ebenfalls eine Rückgabe der Lastschrift veranlasst. Gleiches 
gilt, wenn die Ausführung der SEPA-Firmenlastschrift ge-
gen sonstige Rechtsvorschriften verstößt.

Die Bank ist außerdem berechtigt, die Rückgabe der Last-
schrift vorzunehmen, wenn die Lastschrift von der Bank 
nicht verarbeitbar ist, weil im Lastschriftdatensatz

•	 eine Gläubigeridentifikationsnummer fehlt oder für die 
Bank erkennbar fehlerhaft ist,

•	eine Mandatsreferenz fehlt,

•	ein Ausstellungsdatum des Mandats fehlt oder

•	kein Fälligkeitstag angegeben ist.

2.4.2 Einlösung von SEPA-Firmenlastschriften
SEPA-Firmenlastschriften sind eingelöst, wenn die Bela-
stungsbuchung auf dem Konto des Kunden nicht spätestens 
am zweiten Geschäftstag der Bank nach ihrer Vornahme 
rückgängig gemacht wird.

2.4.3 Unterrichtung über die Nichtausführung oder Rück-
gängigmachung der Belastungsbuchung oder Ablehnung 
der Einlösung
Über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der 
Belastungsbuchung oder die Ablehnung der Einlösung ei-
ner SEPA-Firmenlastschrift wird die Bank den Kunden un-
verzüglich unterrichten. Dies kann auch auf dem für Konto-
informationen vereinbarten Weg geschehen. Dabei wird die
Bank, soweit möglich, die Gründe sowie die Möglichkeiten 
angeben, wie Fehler, die zur Nichtausführung, Rückgängig-
machung oder Ablehnung geführt haben, berichtigt werden 

können. Die Angabe von Gründen unterbleibt, soweit sie 
gegen sonstige Rechtsvorschriften verstößt. Für die Unter-
richtung über eine berechtigte Ablehnung ist die Bank be-
rechtigt, ein Entgelt zu erheben.

2.4.4 Ausführung der Zahlung
Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der von ihr 
dem Konto des Kunden aufgrund der SEPA-Firmenlast-
schrift des Zahlungsempfängers belastete Lastschriftbetrag 
spätestens innerhalb der Ausführungsfrist beim Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfängers eingeht. 

Die Ausführungsfrist beginnt an dem im Lastschriftdaten-
satz angegebenen Fälligkeitstag. Fällt dieser Tag nicht auf 
einen Geschäftstag der Bank, so beginnt die Ausführungs-
frist am darauf folgenden Geschäftstag. Es gelten die obigen 
Regeln über Geschäftstage und den Zugang von Zahlungs-
aufträgen. 

Die Bank unterrichtet den Kunden über die Ausführung der 
Zahlung auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg 
und in der vereinbarten Häufigkeit.

2.5  Ausschluss des Erstattungsanspruchs bei einer  
autorisierten Zahlung

Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund 
einer SEPAFirmenlastschrift von der Bank keine Erstattung 
des seinem Konto belasteten Lastschriftbetrages verlangen; 
Ansprüche aus § 675 x BGB sind ausgeschlossen.

Erstattungsansprüche des Kunden bei einer nicht erfolgten 
oder fehlerhaft ausgeführten autorisierten Zahlung oder 
bei einer nicht autorisierten Zahlung richten sich nach den 
obigen Haftungs- und Erstattungsregeln.

F. Zahlungen mittels Überweisungen

Für die Ausführung von Überweisungsaufträgen von Kun-
den gelten ergänzend die folgenden Bedingungen.

1. Allgemein
1.1  Wesentliche Merkmale der Überweisung einschließ-

lich des Dauerauftrags
Der Kunde kann die Bank beauftragen, durch eine Über-
weisung Geldbeträge bargeldlos zugunsten eines Zahlungs-
empfängers an den Zahlungsdienstleister des Zahlungs-
empfängers zu übermitteln. Der Kunde kann die Bank auch 
beauftragen, jeweils zu einem bestimmten wiederkehrenden

Firmenkundenbedingungen für Zahlungsdienste



17

Termin einen gleich bleibenden Geldbetrag an das gleiche 
Konto des Zahlungsempfängers zu überweisen (Dauerauf-
trag).

1.2 Kundenkennungen
Die Bank führt Überweisungsaufträge/Daueraufträge an-
hand der vom Zahlungsdienstnutzer angegebenen Kunden-
kennungen durch. Der Kunde hat seine Kundenkennung 
(Kontonummer des Kunden und Bankleitzahl der Bank oder 
seine IBAN) und die Kundenkennung des Zahlungsempfän-
gers (Kontonummer des Zahlungsempfängers und Bankleit-
zahl des Zahlungsdienstleisters des Empfängers oder IBAN 
des Zahlungsempfängers und BIC [oder andere Kennung] 
des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers) zu 
verwenden.

Hat der Kunde kein Zahlungskonto bei der Bank, reicht es 
aus, die Kundenkennung des Zahlungsempfängers anzuge-
ben.

1.3  Erteilung des Überweisungsauftrags und Autorisie-
rung

Der Kunde erteilt der Bank einen Überweisungsauftrag mit-
tels eines von der Bank zugelassenen Formulars oder in der 
mit der Bank anderweitig vereinbarten Art und Weise (z. B. 
per Online Banking) mit den erforderlichen Angaben.

Der Kunde hat auf Leserlichkeit, Vollständigkeit und Rich-
tigkeit der Angaben zu achten. Unleserliche, unvollständige 
oder fehlerhafte Angaben können zu Verzögerungen und zu 
Fehlleitungen von Überweisungen führen; daraus können 
Schäden für den Kunden entstehen. Bei unleserlichen, un-
vollständigen oder fehlerhaften Angaben kann die Bank die 
Ausführung ablehnen. Hält der Kunde bei der Ausführung 
der Überweisung besondere Eile für nötig, hat er dies der 
Bank gesondert mitzuteilen. Bei formularmäßig erteilten 
Überweisungen muss dies außerhalb des Formulars erfol-
gen, falls das Formular selbst keine entsprechende Angabe 
vorsieht. 

Der Kunde autorisiert den Überweisungsauftrag durch Un-
terschrift oder in der anderweitig mit der Bank vereinbarten 
Art und Weise (z. B. per Online Banking-PIN/-TAN).

Auf Verlangen des Kunden teilt die Bank vor Ausführung 
eines einzelnen Überweisungsauftrags die maximale Aus-
führungsfrist für diesen Zahlungsvorgang sowie die in 
Rechnung zu stellenden Entgelte und gegebenenfalls deren 
Aufschlüsselung mit.

1.4 Zugang des Überweisungsauftrags bei der Bank
Es gelten die obigen Regeln über Geschäftstage und den Zu-
gang von Zahlungsaufträgen.

1.5 Widerruf des Überweisungsauftrags
Nach dem Zugang des Überweisungsauftrags bei der Bank 
kann der Kunde diesen nicht mehr widerrufen. Bis zu die-
sem Zeitpunkt ist ein Widerruf durch Erklärung gegenüber 
der Bank möglich.

Haben Bank und Kunde einen bestimmten Termin für die 
Ausführung der Überweisung vereinbart, kann der Kunde 
die Überweisung beziehungsweise den Dauerauftrag bis 
zum Ende des vor dem vereinbarten Tag liegenden Ge-
schäftstages der Bank widerrufen. Nach dem rechtzeitigen 
Zugang des Widerrufs eines Dauerauftrags bei der Bank 
werden keine weiteren Überweisungen mehr aufgrund des 
bisherigen Dauerauftrags ausgeführt.

Nach den in Absätzen 1 und 2 genannten Zeitpunkten kann 
der Überweisungsauftrag nur widerrufen werden, wenn 
Kunde und Bank dies vereinbart haben. Die Vereinbarung 
wird wirksam, wenn es der Bank gelingt, die Ausführung 
zu verhindern oder den Überweisungsbetrag zurückzuerlan-
gen. Für die Bearbeitung eines solchen Widerrufs des Kun-
den berechnet die Bank ein Entgelt.

1.6 Ausführung des Überweisungsauftrags
Die Bank führt den Überweisungsauftrag des Kunden aus, 
wenn die zur Ausführung erforderlichen Angaben in der 
vereinbarten Art und Weise vorliegen, dieser vom Kunden 
autorisiert ist und ein zur Ausführung der Überweisung aus-
reichendes Guthaben in der Auftragswährung vorhanden 
oder ein ausreichender Kredit eingeräumt ist (Ausführungs-
bedingungen). Die Ausführung darf nicht gegen sonstige 
Rechtsvorschriften verstoßen.

Die Bank und die weiteren an der Ausführung der Überwei-
sung beteiligten Zahlungsdienstleister sind berechtigt, die 
Überweisung ausschließlich anhand der vom Kunden ange-
gebenen Kundenkennung des Zahlungsempfängers auszu-
führen.

Die Bank unterrichtet den Kunden über die Ausführung der 
Zahlung auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg 
und in der vereinbarten Häufigkeit.
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1.7 Ablehnung der Ausführung
Sind die Ausführungsbedingungen nicht erfüllt, kann die 
Bank die Ausführung des Überweisungsauftrags ablehnen. 
Hierüber wird die Bank den Kunden unverzüglich unterrich-
ten. Dies kann auch auf dem für Kontoinformationen verein-
barten Weg geschehen. Dabei wird die Bank, soweit mög-
lich, die Gründe der Ablehnung sowie die Möglichkeiten 
angeben, wie Fehler, die zur Ablehnung geführt haben, be-
richtigt werden können. Das gilt nicht, wenn die Angabe von 
Gründen gegen sonstige Rechtsvorschriften verstößt.

Ist eine vom Kunden angegebene Kundenkennung für die 
Bank erkennbar keinem Zahlungsempfänger, keinem Zah-
lungskonto oder keinem Zahlungsdienstleister des Zah-
lungsempfängers zuzuordnen, wird die Bank dem Kunden 
hierüber unverzüglich eine Information zur Verfügung stel-
len und ihm gegebenenfalls den Überweisungsbetrag wie-
der herausgeben.

Für die Unterrichtung über eine berechtigte Ablehnung ist 
die Bank berechtigt, ein Entgelt zu erheben.

1.8 Übermittlung der Überweisungsdaten
Im Rahmen der Ausführung der Überweisung übermittelt 
die Bank die in der Überweisung enthaltenen Daten (Über-
weisungsdaten) unmittelbar oder unter Beteiligung zwi-
schengeschalteter Stellen an den Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers. Der Zahlungsdienstleister des Zah-
lungsempfängers kann dem Zahlungsempfänger die Über-
weisungsdaten, zu denen auch die Kontonummer bezie-
hungsweise internationale Bankkontonummer (IBAN) des 
Zahlers gehört, ganz oder teilweise zur Verfügung stellen.

Bei grenzüberschreitenden Überweisungen und bei Eilüber-
weisungen im Inland können die Überweisungsdaten über 
das Nachrichtenübermittlungssystem Society for Worldwide 
Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) mit Sitz in 
Belgien an den Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfän-
gers weitergeleitet werden. Aus Gründen der Systemsicher-
heit speichert SWIFT die Überweisungsdaten vorüberge-
hend in ihren Rechenzentren in der Europäischen Union, in 
der Schweiz und in den USA.

1.9  Anzeige nicht autorisierter oder fehlerhaft ausge-
führter Überweisungen

Der Kunde hat die Bank unverzüglich nach Feststellung 
eines nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Über-
weisungsauftrags zu unterrichten. 

1.10 Meldepflichten nach Außenwirtschaftsrecht
Der Kunde hat die Meldepflichten nach dem Außenwirt-
schaftsrecht zu beachten.

2. Überweisungen innerhalb Deutschlands und in ande-
re Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) 
in Euro oder in anderen EWRWährungen

2.1 Erforderliche Angaben
Der Kunde muss im Überweisungsauftrag folgende Anga-
ben machen:

•	Name des Zahlungsempfängers,

•	 Kontonummer des Zahlungsempfängers sowie Bank-
leitzahl oder Name des Zahlungsdienstleisters des Zah-
lungsempfängers oder internationale Bankkontonummer 
(IBAN) des Zahlungsempfängers und Bank-Identifizie-
rungs-Code (BIC) des Zahlungsdienstleisters des Zah-
lungsempfängers,

•	Währung,

•	Betrag,

•	Name des Kunden,

•	Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN des Kunden.

2.2 Maximale Ausführungsfrist
2.2.1 Fristlänge
Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Überwei-
sungsbetrag innerhalb der Ausführungsfrist beim Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfängers eingeht.

2.2.2 Beginn der Ausführungsfrist
Die Ausführungsfrist beginnt nach den obigen Regeln über 
Geschäftstage und den Zugang von Zahlungsaufträgen.

Vereinbaren die Bank und der Kunde, dass die Ausführung 
der Überweisung an einem bestimmten Tag oder am Ende 
eines bestimmten Zeitraums oder an dem Tag, an dem der 
Kunde der Bank den zur Ausführung erforderlichen Geld-
betrag in der Auftragswährung zur Verfügung gestellt hat, 
beginnen soll, so ist der im Auftrag angegebene oder ander-
weitig vereinbarte Termin für den Beginn der Ausführungs-
frist maßgeblich. Fällt der vereinbarte Termin nicht auf ei-
nen Geschäftstag der Bank, so beginnt die Ausführungsfrist 
am darauf folgenden Geschäftstag.

Bei Überweisungsaufträgen in einer vom Konto des Kunden 
abweichenden Währung beginnt die Ausführungsfrist erst 
an dem Tag, an dem der Überweisungsbetrag in der Auf-
tragswährung vorliegt.
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3. Überweisungen innerhalb Deutschlands und in ande-
re Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) 
in Währungen eines Staates außerhalb des EWR (Dritt-
staatenwährung) sowie bei Überweisungen, bei denen 
der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers au-
ßerhalb des EWR (Drittstaaten) belegen ist

3.1 Erforderliche Angaben
Der Kunde muss für die Ausführung der Überweisung fol-
gende Angaben machen:

•	Name des Zahlungsempfängers,

•	 internationale Bankkontonummer (IBAN) beziehungs-
weise Kontonummer des Zahlungsempfängers,

•	 Business Identifier Code (BIC); ist der BIC unbekannt, ist 
bei Überweisungen innerhalb Deutschlands die Bankleit-
zahl und bei Überweisungen in andere Staaten der voll-
ständige Name und die Adresse des Zahlungsdienstleis-
ters des Zahlungsempfängers anzugeben,

•	Zielland,

•	Währung,

•	Betrag,

•	Name des Kunden,

•	 Kontonummer des Kunden und Bankleitzahl der Bank 
oder IBAN des Kunden.

3.2 Ausführungsfrist
Die Überweisungen werden baldmöglichst bewirkt.

G.  Außergerichtliche Streitschlichtung und   

sonstige Beschwerdemöglichkeit

Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank besteht 
für Kunden die Möglichkeit, den Ombudsmann der privaten 
Banken anzurufen. Betrifft der Beschwerdegegenstand eine 
Streitigkeit aus dem Anwendungsbereich des Zahlungs-
diensterechts (§§ 675 c bis 676 c des BGB), können auch 
Kunden, die nicht Verbraucher sind, den Ombudsmann der 
privaten Banken anrufen. Näheres regelt die „Verfahrens-
ordnung für die Schlichtung von Kundenbeschwerden im 
deutschen Bankgewerbe“, die auf Wunsch zur Verfügung 
gestellt wird oder im Internet unter www.bankenverband. 
de abrufbar ist. Die Beschwerde ist schriftlich an die Kun-
denbeschwerdestelle beim Bundesverband deutscher Ban-
ken e.V., Postfach 04 03 07, 10062 Berlin, zu richten.

Ferner besteht für den Kunden die Möglichkeit, sich je-
derzeit schriftlich oder zur dortigen Niederschrift bei der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Grau-
rheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, und Lurgiallee 12, 
60439 Frankfurt, über Verstöße der Bank gegen das Zah-
lungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG), die §§ 675 c bis 676 c 
des BGB oder gegen Art. 248 des Einführungsgesetzes zum 
Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) zu beschweren.
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